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Ist die Entscheidung über die Verpflichtung der Staatskasse zur Entschädigung rechtskräftig und wird 
daraufhin die Zahlung einer Entschädigung beantragt, so legt die Leiterin oder der Leiter der 
Staatsanwaltschaft, wenn sie oder er nicht selbst mit der Prüfung des Anspruchs betraut ist, der dafür 
zuständigen Stelle den Antrag unverzüglich mit einem Bericht vor.


